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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

So setzen Sie Forderungen effizient 
und erfolgreich durch!

FMP Forderungsmanagement 
professionell gibt Ihnen das nötige 
Rüstzeug, den gesamten Bereich 
des Forderungsinkassos erfolg-
reich zu bearbeiten. 

Kompakt und praxisnah erhalten 
Sie durch ein renommiertes 
Autorenteam jeden Monat schnellen 
Zugriff auf 

•  wichtige, aktuelle Rechtsprechung,

•  innovative Gestaltungsmodelle, 

•  konkrete Lösungsvorschläge,

•  zahlreiche Praxistipps und

•  Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte.

Die Auswertung aktueller Gerichts-
entscheidungen, zeit sparende 
Checklisten und bewährte Muster-
formulierungen unterstützen Sie 
gleichermaßen bei der effizienten 
und erfolgreichen Durchsetzung 
Ihrer Forderungen. 

Für die Qualität und Exklusivität 
der Informationen stehen ein erst-
klassiges Autorenteam und eine 
erfahrene Redaktion. Kurzum: Diese 
Zeitschrift ist bares Geld wert!

Testen Sie FMP jetzt in der Bera-
tungspraxis. Die aktuelle Ausgabe 
können Sie auf der FMP-Website 
unter fmp.iww.de anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

82,50 € pro Halbjahr
inklusive Umsatzsteuer und Versand 

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

fmp.iww.de

facebook.com/fmp.iww

fmp.iww.de

▶▶ Mandanteninformation
Videoüberwachung darf nur eigenes Grundstück erfassen

| Nicht zu Unrecht fürchten sich viele Senioren vor Haus- und Wohnungs-
einbrüchen. Viele denken nicht daran, dass sie leicht gegen ein Gesetz ver-
stoßen, wenn sie Kameras an den Hausfassaden ihres Eigenheims instal-
lieren. Daher sollten Sie Ihre Mandanten darauf hinweisen, dass sich die 
Videoüberwachung auf das eigene Grundstück beschränken muss. |

Nachbarhäuser und -grundstücke, gemeinsame Einfahrten oder öffentliche 
Wege dürfen nicht gefilmt werden. Denn dabei werden Persönlichkeitsrechte 
bzw. das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Das AG 
Brandenburg entschied, dass eine Kamera so einzustellen ist, dass sie nur 
das eigene Grundstück und auch nicht eine (durch Grunddienstbarkeit ein-
geräumte) Zuwegung des benachbarten Grundstückseigentümers über das 
Hofgrundstück erfasst (22.1.16, 31 C 138/14, Abruf-Nr. 146440). 

Es drohen ggf. Schadenersatzforderungen von Personen, die außerhalb des 
Grundstücks gefilmt wurden. Videoaufnahmen, auf denen Personen auf dem 
eigenen Grundstück zu sehen sind, dürfen auch keinesfalls ins Internet ge-
stellt werden.

PrAXiSHinWeiS | Mandanten können zum Thema effektiven Einbruchschutz 
und Videoüberwachung verschiedene Internetportale empfohlen werden (z.B. Poli-
zei dein Partner: www.iww.de/sl1935; www.k-einbruch.de). Die Suchmaschine auf 
Polizei-Beratung.de (www.iww.de/sl1936) ermittelt Beratungsmöglichkeiten vor Ort.

Persönlichkeitsrechte 
müssen beachtet 
werden

einbruchschutz

▶▶ Fortbildung
So können Sie rechtzeitig die fAo-fortbildung absolvieren

| Seit dem 1.1.15 dürfen Fachanwälte 5 Zeitstunden der FAO-Fortbildung im 
 Wege des Selbststudiums absolvieren, wenn eine Lernerfolgskontrolle 
 erfolgt. Das IWW Institut bietet seinen Abonnenten von AA, EE, ErbBstG, FK, 
MK, PStR, VA und VK dieses Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle an. 
Zweimal jährlich (1. bis 30.6. und 1. bis 15.12.) können diese Abonnenten die 
Lernerfolgskontrolle kostenlos absolvieren. | 

Gehen Sie auf http://www.iww.de/mk/rubrik/fao-fortbildung. Dort finden Sie 
im oberen Bereich unterhalb der Überschrift „FAO-Selbststudium mit Lern-
erfolgskontrolle“ alle notwendigen Informationen ausführlich beschrieben. 
Wollen Sie im Juni den Test starten, klicken Sie auf die rechts oben befind-
liche Schaltfläche „Zur Lernerfolgskontrolle“. Sie  gelangen zu einer Seite, 
auf der Sie sich nur noch mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort 
anzumelden brauchen – schon kann es losgehen! So einfach und bequem.

informAtion
So gelangen Sie zur 

fAo-fortbildung


